
Stadt Köthen 
(Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2009242/2 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Hauptausschuss

Sitzung am: 13.10.2009

TOP: 2.11

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2009242/2

Oliver Reinke Az.: erstellt am: 27.08.2009

Betreff

2. Änderungssatzung zur Tierparkgebührensatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

17.09.2009: Sozial- und Kulturausschuss 
13.10.2009: Hauptausschuss 
22.10.2009: Stadtrat

17.09.2009 
13.10.2009 
22.10.2009

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung des 
Tierparks der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

GO
KAG LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 26.02.2009 letztmalig Änderungen zur Gebührensatzung für 
den Tierpark der Stadt Köthen beschlossen. 
Die jetzige Satzung enthält keine Regelungen, um im Einzelfall von den gültigen Eintrittsgebühren 
abzuweichen.

Durch die Stadtwerke Magdeburg ist der Verwaltung ein Kooperationsvertrag vorgelegt worden. Inhalt 
des Kooperationsvertrages ist, dass Inhaber der sogenannten SWM-Card den Tierpark der Stadt 
Köthen zu einem ermäßigten Eintrittspreis besuchen dürfen. Der ermäßigte Eintrittspreis gilt dabei für 
den Inhaber der SWM-Card sowie für 3 weitere Personen. Im Gegenzug dazu verpflichten sich die 
Stadtwerke Magdeburg im Kooperationsvertrag, den Tierpark Köthen in ihrer Kundenzeitschrift 
(Auflage ca. 180.000 Stück), in den Newslettern bzw. im Internet zu bewerben. Weitere 
Verpflichtungen, insbesondere finanzielle, ergeben sich für beide Vertragspartner nicht.

Die Stadtwerke Magdeburg haben nach telefonischer Rücksprache beim Sachbearbeiter bereits 
mehrere derartige Kooperationsverträge im Umland von Magdeburg abgeschlossen, die Erfahrungen 
dabei sind durchweg positiv.
Nun ist mit Sicherheit nicht zu erwarten, dass sich die Besucherzahlen durch die Inhaber der SWM-
Card erheblich erhöhen werden, der positive Effekt der Werbung durch die Stadtwerke Magdeburg 
sollte aber nicht unterschätzt werden. 
Da durch die Stadt Köthen bei Abschluss des Vertrages keine finanziellen Verpflichtungen 
eingegangen werden, steht die Verwaltung diesem positiv gegenüber. Die Ermäßigung für SWM-Card-
Inhaber führt nicht zu Einnahmeverlusten.

Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, den Stadtwerken Magdeburg bei Abschluss des 
Kooperationsvertrages in der Nr. 3 folgende Preisnachlässe für Inhaber des SWM-Card anzubieten:

Erwachsene      50 Cent   (gültiger voller Eintrittspreis 2,00 € je Tag)
Kinder                40 Cent   (gültiger voller Eintrittspreis 1,50 € je Tag)

Nach der derzeitigen Fassung der Tierparkgebührensatzung besteht keine Möglichkeit, einen 
Nachlass auf die Eintrittspreise auch in vertraglicher Form zu gewähren. Daher soll die 
Tierparkgebührensatzung im § 1 dahingehend verändert werden, dass abweichende Regelungen zu 
den Eintrittspreisen vertraglich geregelt werden können. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht.

Die Verwaltung empfiehlt daher, die entsprechende Änderung der Tierparkgebührensatzung.



2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung des Tierparks der Stadt 
Köthen (Anhalt)

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt(GO LSA) vom 5. Oktober 1993 (GVBl. S. 568), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Gesetzes vom 26. Mai 2009 (GVBl. LSA S. 238) und der §§ 2 und 5 des 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405) zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (GVBl. LSA S.452) in seiner Sitzung 
am 22.10.2009 folgende 2. Änderungsatzung zur Gebührensatzung für die Benutzung des Tierparks 
der Stadt Köthen (Anhalt) in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 21.03.2009 beschlossen:

Artikel 1

§ 1 wird um folgenden neuen Absatz 4 ergänzt:

„Abweichungen von den gültigen Eintrittsgebühren können vertraglich geregelt werden“

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 
Köthen in Kraft. 

K.-J. Zander
Oberbürgermeister der                                                             Köthen, den
Stadt Köthen (Anhalt)                                                              -Siegel-

Anlagen:

Anlage 1  -  Anschreiben Stadtwerke Magdeburg
Anlage 2  -  Entwurf Kooperationsvertrag




